
Öffentliche Materialien zur
7. StuRa-Sitzung der Amtszeit 2020/21

am 29. November 2020 15:00 Uhr im HS2, CZS3 bzw. im digitalen Konferenzraum. Dazu nutzen
wir den BigBlueButton-Server des Studierendenrates. Diesen Raum solltet ihr mit allen gängigen

Browsern nutzen können: https://bbb.stura.uni-jena.de/b/stura-sitzung

Vorläufige Tagesordnung:
TOP 1 Berichte 15:00–15:30 Uhr
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 15:30–15:45 Uhr
TOP 3 2. Lesung und Beschluss: Haushalt 2021/22 (Sebastian Wenig) 15:45–16:15 Uhr
TOP 4 Diskussion & Wahl: Vorstand** (Vorstand) 16:15–16:45 Uhr
TOP 5 2. Lesung und Beschluss: Änderung der Satzung (Jan Böhmer und Jil

Diercks)
16:45–17:00 Uhr

TOP 6 Diskussion & Beschluss: Reinigungsmöbel (Sophia Bier und Florian
Rappen)

17:00–17:20 Uhr

TOP 7 Diskussion & Beschluss: Neufassung Nutzerordnung (Christopher
Johne)

17:20–17:40 Uhr

TOP 8 1. Lesung: Änderung der §5 Geschäftsordnung (Jens Lagemann) 17:40–18:00 Uhr
TOP 9 Diskussion & Beschluss: Kooperationsverbot Sportsbar am Markt

(Sophia Bier, Julia Patitz, Florian Rappen und Sebastian Wenig)
18:00–18:15 Uhr

TOP 10 Diskussion: Fahrradstellplätze (RCDS) 18:15–18:45 Uhr
TOP 11 Diskussion & Beschluss: Online-Sitzungen (Markus Wolf) 18:45–19:15 Uhr
TOP 12 Sonstiges 19:15–19:30 Uhr

*Für diesen TOP ist der Studierendenrat nach § 24 Absatz 2 der Satzung der Verfassten Studie-
rendenschaft auch dann beschlussfähig, wenn weniger als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
**Diese Tops können unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden.

1

https://bbb.stura.uni-jena.de/b/stura-sitzung


TOP3 Haushalt 2021/22
2. Lesung und Beschluss: Sebastian Wenig

Antragstext von Sebastian Wenig:

Siehe Anhang.

Änderungsantrag von Sebastian Wenig:

Ändere A.02.16 auf 5500e .

Änderungsantrag von Scania Steger:

Rosenkeller e.V., Kassablanca e.V., Med-Club Jena e.V: erhöhe auf 500e
ergänze: Emil 5 e. V.: auf 500e .

Änderungsantrag von Gero Reich:

Ändere A.06.02 auf 3000e . Ändere A.06.11 auf 3000e . Ändere A.06.12 auf 3000e .
Ändere A.06.13 auf 3000e .

Beschlusstext:

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschließt den vorliegenden
Haushalt 2021/22.
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Haushaltsplan der Studierendenschaft der FSU Jena

Einnahmen
Titel Zweckbestimmung Abschluss HH 2020 Ansatz HH Q1 2021 Ansatz HH 2021/2022
E.00 Semesterbeiträge 317.430,00 EUR 89.480,00 EUR 379.500,00 EUR
E.00.01 StuRa-Anteil 233.000,00 EUR 66.500,00 EUR 293.250,00 EUR
E.00.02 Fachschaften 77.430,00 EUR 21.230,00 EUR 79.350,00 EUR
E.00.02.01 Altertumswissenschaften 1.100,00 EUR 280,00 EUR 1.040,00 EUR
E.00.02.02 Altorientalistik / Arabistik 910,00 EUR 230,00 EUR 870,00 EUR
E.00.02.03 Anglistik / Amerikanistik 2.390,00 EUR 600,00 EUR 2.780,00 EUR
E.00.02.04 Bioinformatik 1.110,00 EUR 280,00 EUR 1.200,00 EUR
E.00.02.05 Biologie / Biochemie 3.670,00 EUR 920,00 EUR 4.210,00 EUR
E.00.02.06 Chemie 2.670,00 EUR 670,00 EUR 2.840,00 EUR
E.00.02.07 Deutsch als Fremdsprache / DaZ 2.650,00 EUR 670,00 EUR 2.540,00 EUR
E.00.02.08 Ernährungswissenschaften 1.820,00 EUR 460,00 EUR 1.990,00 EUR
E.00.02.09 Erziehungswissenschaften 2.570,00 EUR 650,00 EUR 2.450,00 EUR
E.00.02.10 Geographie 1.950,00 EUR 490,00 EUR 2.350,00 EUR
E.00.02.11 Geowissenschaften 1.990,00 EUR 500,00 EUR 1.810,00 EUR
E.00.02.12 Germanistik 2.640,00 EUR 660,00 EUR 2.810,00 EUR
E.00.02.13 Geschichte 2.270,00 EUR 570,00 EUR 2.420,00 EUR
E.00.02.14 Geschichte der Naturwissenschaften 1.810,00 EUR 460,00 EUR 800,00 EUR
E.00.02.15 Humanmedizin 5.660,00 EUR 1.420,00 EUR 6.000,00 EUR
E.00.02.16 Informatik 1.810,00 EUR 460,00 EUR 2.160,00 EUR
E.00.02.17 Jura 4.270,00 EUR 1.070,00 EUR 4.360,00 EUR
E.00.02.18 Kommunikationswissenschaften 1.780,00 EUR 450,00 EUR 1.800,00 EUR
E.00.02.19 Kunstgeschichte 1.900,00 EUR 480,00 EUR 1.420,00 EUR
E.00.02.20 Mathematik 2.010,00 EUR 510,00 EUR 2.080,00 EUR
E.00.02.21 Pharmazie 2.150,00 EUR 540,00 EUR 2.100,00 EUR
E.00.02.22 Philosophie 1.110,00 EUR 280,00 EUR 1.740,00 EUR
E.00.02.23 Physik / Materialwissenschaften 2.800,00 EUR 700,00 EUR 3.200,00 EUR
E.00.02.24 Politikwissenschaften 2.790,00 EUR 700,00 EUR 2.370,00 EUR
E.00.02.25 Psychologie 3.100,00 EUR 780,00 EUR 3.390,00 EUR
E.00.02.26 Romanistik 1.430,00 EUR 360,00 EUR 1.520,00 EUR
E.00.02.27 Slawistik 1.110,00 EUR 280,00 EUR 940,00 EUR
E.00.02.28 Soziologie 2.790,00 EUR 700,00 EUR 2.920,00 EUR
E.00.02.29 Sportwissenschaften 3.020,00 EUR 760,00 EUR 3.440,00 EUR
E.00.02.30 Theologie 1.360,00 EUR 340,00 EUR 1.250,00 EUR
E.00.02.31 Ur- und Frühgeschichte 860,00 EUR 220,00 EUR 930,00 EUR
E.00.02.32 Volkskunde Kulturgeschichte 1.110,00 EUR 280,00 EUR 960,00 EUR
E.00.02.33 Wirtschaftswissenschaften 4.860,00 EUR 1.220,00 EUR 4.590,00 EUR
E.00.02.34 Zahnmedizin 1.960,00 EUR 490,00 EUR 2.070,00 EUR
E.00.03 „20 Cent-Topf“ 7.000,00 EUR 1.750,00 EUR 6.900,00 EUR

E.01 Sonstige Einnahmen Fachschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.01 Altertumswissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.02 Altorientalistik / Arabistik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.03 Anglistik / Amerikanistik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.04 Bioinformatik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.05 Biologie / Biochemie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.06 Chemie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.07 Deutsch als Fremdsprache / DaZ 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.08 Ernährungswissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.09 Erziehungswissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.10 Geographie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.11 Geowissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.12 Germanistik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.13 Geschichte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.14 Geschichte der Naturwissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.15 Humanmedizin 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.16 Informatik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.17 Jura 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.18 Kommunikationswissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.19 Kunstgeschichte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.20 Mathematik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.21 Pharmazie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.22 Philosophie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.23 Physik / Materialwissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.24 Politikwissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.25 Psychologie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.26 Romanistik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.27 Slawistik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.28 Soziologie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.29 Sportwissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.30 Theologie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.31 Ur- und Frühgeschichte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.32 Volkskunde Kulturgeschichte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.33 Wirtschaftswissenschaften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.01.34 Zahnmedizin 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.02 Arbeitsbereiche 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.02.01 Gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.02 Gleichstellungspolitik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.03 Hochschulpolitik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.04 Informationstechnologie 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.05 Inneres 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.06 Int.Ro 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sprachkurseinnahmen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.06.1 Gruppen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.06.2 Kopiereinnahmen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.06.3 Andere 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.07 Kultur 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.08 Lehrämter 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.09 Menschenrechte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.10 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.11 Soziales 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.12 Sport 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.13 Studierende Eltern 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.14 Umwelt 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.15 Queer-Paradies 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.16 politische Bildung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.17 Promotionsstudierende 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
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E.02.18 ASPA 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.19 Systemakkreditierung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.20 Zivilklausel 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.21 Wissenschaftskritik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.02.22 Internationale Studierende 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.03 Projekte 33.400,00 EUR 13.000,00 EUR 34.150,00 EUR
E.03.01 Akrützel 8.200,00 EUR 7.000,00 EUR 7.250,00 EUR Einnahmen fielen geringer aus wie erwartet
E.03.01.1 Anteil FH-StuRa 5.000,00 EUR 6.500,00 EUR 6.500,00 EUR
E.03.01.2 Werbeeinnahmen 1.500,00 EUR 500,00 EUR 750,00 EUR
E.03.01.3 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.01.4 Nachzahlung TVL 1.700,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.02 Campusradio 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.03 Campus-TV 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.04 Haus auf der Mauer 24.000,00 EUR 6.000,00 EUR 24.000,00 EUR
E.03.04.1 Kontakt und Koordinierungstelle 24.000,00 EUR 24.000,00 EUR 24.000,00 EUR
E.03.04.2 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.05 Sozialberatung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.06 Prüfungsberatung 1.200,00 EUR 0,00 EUR 2.900,00 EUR Anteil FHStuRa an Vertrag Mike
E.03.07 Prüfungs-& Rechtsberatung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.08 Hochschulwahlen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Kinderbetreuung Gremiensitzungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.09 Neubau Büroräume 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.10 Kopiereinnahmen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.03.11 Andere Projekte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.04 Veranstaltungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Sofatage 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.04.01 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
0,00 EUR

E.05 Überregionale politische Vertretung 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.05.01 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.06 Zuwendungen Dritter 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.06.01 Spenden 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.06.02 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.07 Rechtliche Hilfe 5.000,00 EUR 0,00 EUR 2.000,00 EUR
E.07.01 Rechtsbeistand 5.000,00 EUR 0,00 EUR 2.000,00 EUR Anteil EAH

Rechtsgutachten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.07.02 Rechtliche Hilfe 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.08 Förderung externer Projekte 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.08.01 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.09 Geschäftsbedarf (Büromaterial) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.09.01 Bürobedarf 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.09.02 Software 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.10 Geräte (Unterhaltung, Ersatz, Ergänzung) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.10.01 Büroausstattung (Möbel) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.10.02
Computertechnik Studierendenrat / 
Campusmedien 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11 Administration und Personal 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.01 Reisekosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.02 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.03 Telefon 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.04 Postgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.05 Versicherungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.06 Gebühren (inkl. GEZ, GEMA) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.07 Aufwandsentschädigungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.08 Personal 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.08.1 Finanzamt 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.11.08.2 Sozialversicherungsbeiträge (alle Projekte) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.08.3 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.09 Weiterbildungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.10 Zinsen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.11.11 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

E.12 Andere Einnahmen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
E.12.01 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Summe Einnahmen 355.830,00 EUR 102.480,00 EUR 415.650,00 EUR

Ausgaben
A.01 Ausgaben der Fachschaften 84.430,00 EUR 21.230,00 EUR 86.250,00 EUR
A.01.01 Altertumswissenschaften 1.100,00 EUR 280,00 EUR 1.040,00 EUR
A.01.02 Altorientalistik / Arabistik 910,00 EUR 230,00 EUR 870,00 EUR
A.01.03 Anglistik / Amerikanistik 2.390,00 EUR 600,00 EUR 2.780,00 EUR
A.01.04 Bioinformatik 1.110,00 EUR 280,00 EUR 1.200,00 EUR
A.01.05 Biologie / Biochemie 3.670,00 EUR 920,00 EUR 4.210,00 EUR
A.01.06 Chemie 2.670,00 EUR 670,00 EUR 2.840,00 EUR
A.01.07 Deutsch als Fremdsprache / DaZ 2.650,00 EUR 670,00 EUR 2.540,00 EUR
A.01.08 Ernährungswissenschaften 1.820,00 EUR 460,00 EUR 1.990,00 EUR
A.01.09 Erziehungswissenschaften 2.570,00 EUR 650,00 EUR 2.450,00 EUR
A.01.10 Geographie 1.950,00 EUR 490,00 EUR 2.350,00 EUR
A.01.11 Geowissenschaften 1.990,00 EUR 500,00 EUR 1.810,00 EUR
A.01.12 Germanistik 2.640,00 EUR 660,00 EUR 2.810,00 EUR
A.01.13 Geschichte 2.270,00 EUR 570,00 EUR 2.420,00 EUR
A.01.14 Geschichte der Naturwissenschaften 1.810,00 EUR 460,00 EUR 800,00 EUR
A.01.15 Humanmedizin 5.660,00 EUR 1.420,00 EUR 6.000,00 EUR
A.01.16 Informatik 1.810,00 EUR 460,00 EUR 2.160,00 EUR
A.01.17 Jura 4.270,00 EUR 1.070,00 EUR 4.360,00 EUR
A.01.18 Kommunikationswissenschaften 1.780,00 EUR 450,00 EUR 1.800,00 EUR
A.01.19 Kunstgeschichte 1.900,00 EUR 480,00 EUR 1.420,00 EUR
A.01.20 Mathematik 2.010,00 EUR 510,00 EUR 2.080,00 EUR
A.01.21 Pharmazie 2.150,00 EUR 540,00 EUR 2.100,00 EUR
A.01.22 Philosophie 1.110,00 EUR 280,00 EUR 1.740,00 EUR
A.01.23 Physik / Materialwissenschaften 2.800,00 EUR 700,00 EUR 3.200,00 EUR
A.01.24 Politikwissenschaften 2.790,00 EUR 700,00 EUR 2.370,00 EUR
A.01.25 Psychologie 3.100,00 EUR 780,00 EUR 3.390,00 EUR
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A.01.26 Romanistik 1.430,00 EUR 360,00 EUR 1.520,00 EUR
A.01.27 Slawistik 1.110,00 EUR 280,00 EUR 940,00 EUR
A.01.28 Soziologie 2.790,00 EUR 700,00 EUR 2.920,00 EUR
A.01.29 Sportwissenschaften 3.020,00 EUR 760,00 EUR 3.440,00 EUR
A.01.30 Theologie 1.360,00 EUR 340,00 EUR 1.250,00 EUR
A.01.31 Ur- und Frühgeschichte 860,00 EUR 220,00 EUR 930,00 EUR
A.01.32 Volkskunde Kulturgeschichte 1.110,00 EUR 280,00 EUR 960,00 EUR
A.01.33 Wirtschaftswissenschaften 4.860,00 EUR 1.220,00 EUR 4.590,00 EUR
A.01.34 Zahnmedizin 1.960,00 EUR 490,00 EUR 2.070,00 EUR
A.01.35 20-Cent-Topf 7.000,00 EUR 1.750,00 EUR 6.900,00 EUR Aufgrund Studierendenzahlen

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02 Arbeitsbereiche 47.490,00 EUR 0,00 EUR 46.340,00 EUR

A.02.01 Gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 4.000,00 EUR 0,00 EUR 4.000,00 EUR ÄA abwarten nächste Sitzung
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.02 Gleichstellungspolitik 4.800,00 EUR 0,00 EUR 4.700,00 EUR Laut Kalk

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.03 Hochschulpolitik 3.230,00 EUR 0,00 EUR 3.230,00 EUR
A.02.03.1 Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.03.1.1 Fortbildungen 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.03.1.2 Veranstaltungen Sozialpolitik 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.03.1.3 sonstige Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.03.2 Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.03.2.1 sonstige Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.04 Informationstechnologie 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Sammelposten

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.05 Inneres 300,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Sammelposten
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.06 Int.Ro 3.460,00 EUR 0,00 EUR 3.460,00 EUR
A.02.06.1 Sachkosten 3.460,00 EUR 0,00 EUR 3.460,00 EUR
A.02.06.1.1 Gruppen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.06.1.2 Kopierer 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.06.1.3 Andere 3.460,00 EUR 0,00 EUR 3.640,00 EUR
A.02.06.2 Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.06.2.1 Sprachlehrer 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.06.2.2 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.07 Kultur 3.000,00 EUR 0,00 EUR 3.000,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.08 Lehrämter 4.700,00 EUR 0,00 EUR 4.250,00 EUR Laut eingereichter Kalk
A.02.08.1 Sachkosten 4.700,00 EUR 0,00 EUR 4.250,00 EUR
A.02.08.1.1 Koala 1.500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.08.1.2 sonstige Sachkosten 3.200,00 EUR 0,00 EUR 4.250,00 EUR
A.02.08.2 Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.08.2.1 sonstige Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.09 Menschenrechte 3.800,00 EUR 0,00 EUR 3.200,00 EUR Eingereichte Kalk

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.10 Öffentlichkeitsarbeit 3.000,00 EUR 0,00 EUR 3.000,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.11 Queer-Paradies 3.300,00 EUR 0,00 EUR 3.300,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.12 Soziales 2.000,00 EUR 0,00 EUR 2.000,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.13 Sport 1.800,00 EUR 0,00 EUR 1.600,00 EUR Laut Kalk
A.02.13.2 Sachkosten 1.800,00 EUR 0,00 EUR 1.600,00 EUR
A.02.13.1.1 Wettkampfförderung 1.400,00 EUR 0,00 EUR 900,00 EUR
A.02.13.1.2 sonstige Sachkosten 400,00 EUR 0,00 EUR 700,00 EUR
A.02.13.1 Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.13.2.1 sonstige Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.14 Studierende Eltern 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Sammelposten

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.15 Umwelt 3.100,00 EUR 0,00 EUR 3.100,00 EUR
A.02.15.1 Sachkosten 3.100,00 EUR 0,00 EUR
A.02.15.1.1 Fahrradreparaturstation 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.15.1.2 sonstige Sachkosten 3.100,00 EUR 0,00 EUR
A.02.15.2 Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.15.2.1 sonstige Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.16 Politische Bildung 3.500,00 EUR 0,00 EUR 5.500,00 EUR Änderungsantrag auf 5500

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.17 Promotionsstudierende 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Sammelposten
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.18 ASPA 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Sammelposten

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.19 Systemakkreditierung 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Sammelposten
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.20 Zivilklausel 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.21 Wissenschaftskritik 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Sammelposten
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.22 Radverkehr 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Sammelposten

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A02.23 Übergangstopf für alle Referate 0,00 EUR 0,00 EUR 2.000,00 EUR Höhe zur Diskussion
A.02.23.01 Informationstechnologie 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
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A.02.23.02 Inneres 0,00 EUR 0,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.23.03 Studierende Eltern 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.23.04 Promotionsstudierende 0,00 EUR 0,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.23.05 ASPA 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.23.06 Systemakkreditierung 0,00 EUR 0,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.23.07 Zivilklausel 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.02.23.08 Wissenschaftskritik 0,00 EUR 0,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.02.23.09 Radverkehr 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.03 Projekte 79.850,00 EUR 27.160,00 EUR 67.900,00 EUR
A.03.01 Akrützel 25.050,00 EUR 6.030,00 EUR 24.240,00 EUR
A.03.01.1 Sachkosten 10.550,00 EUR 100,00 EUR 10.260,00 EUR
A.03.01.1.1 Druck 8.800,00 EUR 2.200,00 EUR 8.800,00 EUR
A.03.01.1.2 Transport 350,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR
A.03.01.1.3 sonstige Sachkosten 1.000,00 EUR 100,00 EUR 1.000,00 EUR
A.03.01.1.4 Lizenzen 400,00 EUR 0,00 EUR 360,00 EUR
A.03.01.2 Personalkosten 14.500,00 EUR 3.630,00 EUR 13.980,00 EUR
A.03.01.2.1 Chefredakteur_in Akrützel (ohne SV) 14.500,00 EUR 3.630,00 EUR 13.980,00 EUR
A.03.01.2.2 sonstige Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.02 Campusradio 14.900,00 EUR 3.630,00 EUR 14.380,00 EUR
A.03.02.1 Sachkosten 400,00 EUR 0,00 EUR 400,00 EUR

Audiotechnik 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.02.1.1 sonstige Sachkosten 400,00 EUR 0,00 EUR 400,00 EUR
A.03.02.2 Personalkosten 14.500,00 EUR 3.630,00 EUR 13.980,00 EUR
A.03.02.2.1 Chefredakteur_in Campusradio (ohne SV) 14.500,00 EUR 3.630,00 EUR 13.980,00 EUR
A.03.02.2.2 sonstige Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.03 Campus-TV 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.03.1 Sachkosten 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.03.1.1 sonstige Sachkosten 500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.03.2 Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.03.2.1 Chefredakteur_in CampusTV 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.03.2.2 sonstige Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.04 Haus auf der Mauer 18.000,00 EUR 4.500,00 EUR 17.280,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 18.000,00 EUR 4.500,00 EUR 17.280,00 EUR

A.03.05 Sozialberatung 2.500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten (ohne SV) 2.500,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.06 Prüfungsberatung 6.000,00 EUR 13.000,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten (ohne SV) 6.000,00 EUR 13.000,00 EUR 0,00 EUR

A.03.07 Prüfungs-&Rechtsberatung 11.000,00 EUR 0,00 EUR 11.000,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 11.000,00 EUR 0,00 EUR 11.000,00 EUR
A.03.08 Hochschulwahlen 650,00 EUR 0,00 EUR 400,00 EUR

Sachkosten 650,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.03.09 Kinderbetreuung Gremiumssitzungen 1.000,00 EUR 0,00 EUR 600,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.10 Neubau Büroräume 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A03.11 Sozialraum 250,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.03.12 Neugestaltung Homepage 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.03.13 Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.04 Veranstaltungen 1.300,00 EUR 0,00 EUR 1.300,00 EUR
A.04.01 Sonstige 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR
A.04.01.1 Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.04.01.2 Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.04.02
Künstlersozialkasse [alle Veranstaltungen, 
(FSR/Referats-)Projekte / Veranstaltungen] 800,00 EUR 0,00 EUR 800,00 EUR

Sonstige 0,00 EUR 0,00 EUR

A.05 Überregionale politische Vertretung 3.000,00 EUR 2.150,00 EUR 3.000,00 EUR
A.05.01 Bundesfachschaftentagungen 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR

Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
Personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.05.02 Sonstige 1.000,00 EUR 150,00 EUR 1.000,00 EUR
Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

personalkosten 0,00 EUR 0,00 EUR

A.06 Beiträge 5.940,00 EUR 1.540,00 EUR 14.540,00 EUR
A.06.01 KTS-Beitrag FSU 1.700,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.06.02 Wagner e.V. 1.500,00 EUR 0,00 EUR 3.000,00 EUR
A.06.03 OKJ 240,00 EUR 240,00 EUR 240,00 EUR
A.06.04 BDWI 550,00 EUR 550,00 EUR 550,00 EUR
A.06.05 Geburtshaus 200,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.06.06 Kunsthof 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.06.07 DAAD 50,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR
A.06.08 Refugio e.V. 250,00 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR
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A.06.09 Schmiede e.V. 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.06.10 BAS e.V. 450,00 EUR 450,00 EUR 450,00 EUR
A.06.11 Rosenkeller e.V. 0,00 EUR 0,00 EUR 3.000,00 EUR
A.06.12 Kassablanca e.V. 0,00 EUR 0,00 EUR 3.000,00 EUR
A.06.13 Med-Club Jena e.V 0,00 EUR 0,00 EUR 3.000,00 EUR
A.06.14 studentischer Akkreditierungspool 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR
A.06.15 FZS Fördermitgliedschaft 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR

A.07 Rechtliche Hilfe 10.000,00 EUR 1.750,00 EUR 8.000,00 EUR
A.07.01 Rechtsbeistand 3.000,00 EUR 750,00 EUR 3.000,00 EUR

Rechtsgutachten 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.07.02 Rechtliche Hilfe 7.000,00 EUR 1.000,00 EUR 5.000,00 EUR

A.08 Förderung externer Projekte 1.500,00 EUR 0,00 EUR 1.500,00 EUR
A.08.01 Sonstige 1.500,00 EUR 0,00 EUR 1.500,00 EUR

A.09 Geschäftsbedarf (Büromaterial) 4.050,00 EUR 100,00 EUR 4.100,00 EUR
A.09.01 Bürobedarf 3.450,00 EUR 100,00 EUR 3.500,00 EUR
A.09.02 Software 600,00 EUR 0,00 EUR 600,00 EUR

A.10 Geräte (Unterhaltung, Ersatz, Ergänzung) 10.890,00 EUR 900,00 EUR 9.960,00 EUR
A.10.01 Büroausstattung (Möbel) 3.000,00 EUR 0,00 EUR 3.000,00 EUR

A.10.02
Computertechnik Studierendenrat / 
Campusmedien 4.290,00 EUR 0,00 EUR 3.360,00 EUR

A.10.02.1 Lizenzen 790,00 EUR 0,00 EUR 360,00 EUR
A.10.02.2 Sonstiges 3.500,00 EUR 0,00 EUR 3.000,00 EUR
A.10.03 Leasing und Volumenabrechnung Kopierer 3.600,00 EUR 900,00 EUR 3.600,00 EUR

A.11 Administration und Personal 273.150,00 EUR 49.790,00 EUR 186.670,00 EUR
A.11.01 Reisekosten 1.500,00 EUR 0,00 EUR 1.000,00 EUR
A.11.02 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 300,00 EUR 80,00 EUR 200,00 EUR
A.11.03 Telefon 500,00 EUR 150,00 EUR 500,00 EUR
A.11.03.1 Studierendenrat 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.03.2 Campusradio 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.03.3 Campus-TV 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.03.4 Akrützel 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.03.5 Int.Ro 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.04 Postgebühren 1.000,00 EUR 300,00 EUR 1.600,00 EUR
A.11.04.1 Studierendenrat 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.04.2 Campusradio 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.04.3 Campus-TV 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.04.4 Akrützel 0,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR Diskussion bezug Limitierung Versand
A.11.04.5 Int.Ro 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.05 Versicherungen 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR
A.11.06 Gebühren (inkl. GEZ, GEMA) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.07 Aufwandsentschädigungen 8.700,00 EUR 1.800,00 EUR 8.700,00 EUR
A.11.07.1 Vorstand 7.200,00 EUR 1.800,00 EUR 7.200,00 EUR
A.11.07.2 Finanzen 900,00 EUR 0,00 EUR 900,00 EUR
A.11.07.3 Sonstige 600,00 EUR 0,00 EUR 600,00 EUR
A.11.08 Personal 113.600,00 EUR 29.010,00 EUR 134.620,00 EUR
A.11.08.1 Geschäftsführer_in 23.100,00 EUR 4.160,00 EUR 18.270,00 EUR
A.11.08.2 Haushaltsverantwortliche_r 7.600,00 EUR 2.430,00 EUR 8.240,00 EUR
A.11.08.3 Technikbetreuung 16.000,00 EUR 4.540,00 EUR 13.050,00 EUR

Büromitarbeiter_in Int.Ro 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.08.4 Honorare 1.500,00 EUR 0,00 EUR 1.500,00 EUR
A.11.08.5 Finanzamt 5.000,00 EUR 1.500,00 EUR 14.460,00 EUR
A.11.08.6 Sozialversicherungsbeiträge (alle Projekte) 55.200,00 EUR 15.000,00 EUR 60.610,00 EUR
A.11.08.7 Fachschafts-Beauftragte/r 5.200,00 EUR 1.380,00 EUR 5.490,00 EUR
A.11.08.2.8 VBL 0,00 € 0,00 € 9.020,00 €

Projektstelle Studentische Tagungen 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Vorstandsbereich 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

A.11.09 Weiterbildungen 300,00 EUR 200,00 EUR 300,00 EUR
A.11.09.1 Workshops Campusmedien 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.09.2 Andere 300,00 EUR 200,00 EUR 300,00 EUR
A11.10 Einstufungsverfahren TVL 2.000,00 EUR 500,00 EUR 500,00 EUR
A.11.11 Personal Zusatzkosten 80.000,00 EUR 5.000,00 EUR 0,00 EUR
A.11.11.1 Sachkosten 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.11.2 Personal 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.12 Supervision 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Supervision für StuRa-Beratungstellen 0,00 EUR 0,00 EUR
A.11.13 Steuer und Steuerberatung 60.000,00 EUR 7.500,00 EUR 25.000,00 EUR
A.11.12.1 Steuerberatung 30.000,00 EUR 7.500,00 EUR 15.000,00 EUR Aktuell Steuererklärung 18, daher 2 Jahre in 21 zu zahlen
A.11.12.2 Steuernachzahlungen 30.000,00 EUR 0,00 EUR 10.000,00 EUR
A.11.14 Sonstige Sachkosten 250,00 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR
A.11.15 Kontoführungsgebühren 0,00 EUR 0,00 EUR 4.000,00 EUR
A.11.16 Personalverwaltung 0,00 EUR 0,00 EUR 5.000,00 EUR

Summe Ausgaben 521.600,00 EUR 104.620,00 EUR 429.560,00 EUR

∑ E- ∑ A Überschuss / Fehlbetrag -165.770,00 EUR -2.140,00 EUR -13.910,00 EUR
+ ∑ AB ∑ Kassenbestand Jahresabschluss Vorjahr 220.000,00 € 54.230,00 € 52.090,00 EUR
= ∑ EB ∑ Kassenbestand Ende Haushaltsjahr 54.230,00 EUR 52.090,00 EUR 38.180,00 EUR

Sebastian Wenig Jil Diercks

Jan Böhmer
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TOP4 Vorstand**
Diskussion & Wahl: Vorstand

Antragstext von Vorstand:

Liebe Alle,

am 12. November ist Niklas Oberländer als Vorstand des Studierendenrates der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zurückgetreten. Da der Vorstand des StuRa aus drei Personen
gebildet werden muss, wird nun ein neues Vorstandsmitglied benötigt.

Bei Interesse an diesem Posten könnt ihr euch gerne bei uns aktuellen Vorstandsmitglie-
dern melden. Wir stehen bei Fragen natürlich zur Verfügung.

Liebe Grüße

Jan und Jil

Beschlusstext:

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena wählt als Vor-
standsmitglied.
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TOP5 Änderung der Satzung
2. Lesung und Beschluss: Jan Böhmer und Jil Diercks

Antragstext von Jan Böhmer und Jil Diercks:

Liebe Alle,

bisher spricht die Satzung davon, dass „hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“
als beratende Mitglieder des StuRas zählen (siehe §12 Abs. 4 Punkt f). Über die Frage
welche unserer Angestellten tatsächlich als solche gelten, wurde in der Vergangenheit
kontrovers diskutiert und daher möchten wir eine Satzungsänderung anregen, durch wel-
che dies explizit geregelt wird. Die Angehörigen des Personals haben teils große Expertise
für ihr Themenfeld und sollten daher auch die Möglichkeit haben den StuRa beratend
zu unterstützen. Wir sprechen uns daher dafür aus den Status als beratendes Mitglied
explizit auf alle Angehörigen des Personals auszuweiten.

Liebe Grüße

Jan Böhmer und Jil Diercks

Beschlusstext:

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschließt eine Änderung von
§12 (4) Punkt f) von:

„die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“

zu:

„das Personal der Studierendenschaft“
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TOP6 Reinigungsmöbel
Diskussion & Beschluss: Sophia Bier und Florian Rappen

Antragstext von Sophia Bier und Florian Rappen:

Siehe Anhnag.

Beschlusstext:

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschließt die vorliegende
Mittelfreigabe in Höhe von 1500€ .
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Universität Jena · Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften · 07737 Jena  

 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  

Fachschaftsrat 

der Vorsitzende 

 

Carl-Zeiß-Str. 3 

07743 Jena 

Telefon: 

Telefax: 

E-Mail: 

0 36 41 9-43 0 95 

0 36 41 9-43 0 96 

vorstand-fsr.wiwi@uni-jena.de 

Lea Deuscher 

Geschäftsleitung 

Telefon: 0 36 41 9-43 0 93 

E-Mail: geschaeftsleitung-fsr.wiwi@uni-jena.de 

Fabienne Stöhr 

Referentin des Vorsitzenden 

 

Jena, 23. November 2020 

 

 

 

Studierendenschaft der FSU Jena 

Dem Gremium 

Carl-Zeiß-Str. 3 

07743 Jena 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag 
Geschirrspüler 

Liebe StuRa Mitglieder, 

hiermit beantragen wir einen Geschirrspüler. 

Antragstext 

Der StuRa gibt 1.500€ aus dem Top A.10. (Büromöbel) für den Erwerb eines Geschirrspülers samt Zuleitungen und 

Muffen frei und unterstützt somit den Umweltgedanken nachhaltig. 

Begründung 

Mit großer Freude haben wir alle gemeinsam in den letzten Jahren zur Kenntnis genommen, dass auf 

Veranstaltungen der Studierendenschaft vermehr Mehrwegbecher benutzt werden und es eine bewusste Abkehr 

von Einwegbechern gibt. Das ist gut und sehr im Sinne der Nachhaltigkeit. Leider ist es jedoch so, dass sehr viel 

Wasser für die Reinigung dieser Becher aufgewendet wird. Dieses Wasser wird teilweise mit Unmengen an 

Spülmittel „aufgewertet“. Dabei wird diese große Menge an Wasser auch noch erwärmt, was wiederum die Umwelt 

maßgeblich belastet, da die Wassererwärmung sehr viel Energie kostet. 

Deshalb wird das Konzept, mehr Mehrweggeschirr zu benutzen – erst richtig sinnvoll, wenn ein Geschirrspüler 

benutzt wird. Dabei ist die Anschaffung eines solchen professionellen Gerätes sinnvoll, da es für den 

professionellen Gastro-Betrieb ausgelegt ist. Viele andere Geräte halten den dauerhaften Einsatz zu 

Veranstaltungen nicht aus. 

Ferner kann ggf. auch eine Möglichkeit geschaffen werden, das Gerät zu Veranstaltungen – beispielsweise auf den 

Sportplätzen oder dem UHG – zu transportieren. Dazu kann – ähnlich einem Gartenschlauch – ein Kupplungsstück 

gebaut werden. Somit können auch Gruppen, die ggf. nur wenige Mehrwegbecher haben, dennoch Veranstaltungen 

mit diesen durchführen. 

Ferner haben wir uns ganz bewusst auch ein Gerät ausgeschaut, welches abweichend von Gläsern und Bechern 

auch Geschirr und Besteck spülen könnte. Sich in dieser Funktion schon vorab einzuschränken, halten wir für wenig 
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effizient. Im Gedanken der Nachhaltigkeit ist eben auch enthalten, dass es mehrere Einsatzmöglichkeiten geben 

soll. So wären auch kleine bis mittelgroße Töpfe denkbar zu spülen. 

Bei Fragen oder Anmerkungen so wie weiteren Wünschen sind wir auch gerne vorab erreichbar. 

Mit den besten Grüßen und Wünschen für viel Gesundheit 

Florian Rappen    Sophia Bier 
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Zugangsmöglichkeit StuRa und FSRe, Befristet 31.12.2020 da aus

Übergangshaushalt nicht finanzierbar, ist auch bis zu dem Datum umsetzbar
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TOP7 Neufassung Nutzerordnung
Diskussion & Beschluss: Christopher Johne

Antragstext von Christopher Johne:

Siehe Anhang.

Beschlusstext:

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschließt die vorliegende
Nutzungsordnung.
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Nutzungsordnung für die
IT-TechnikInfrastruktur

des Studierendenrates der

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Änderungsvorschläge der Technikbetreuung vom 10.11.2020

Die Studierendenscha der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist gemäß § 79 Abs. 1 ThürHG eine
Teilkörperscha des öffentlichen Rechts. Sie wird vom Vorstand des Studierendenrates vertreten.
Kontakt:
Studierendenrat der Telefon: (0 36 41 · 9) 400 990 (Sekretariat)
Friedrich-Schiller-Universität Jena (0 36 41 · 9) 400 991 (Vorstand)
Carl-Zeiss-Straße 3 Fax: (0 36 41 · 9) 400 993
07743 Jena eMail: buero@stura.uni-jena.de (Sekretariat)

vorstand@stura.uni-jena.de (Vorstand)
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Nutzungsordnung für die IT-Infrastruktur des Studierendenrates der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Diese Nutzungsordnung ist in Anlehnung an die Nutzerordnung des Universitätsrechenzentrums
der Friedrich-Schiller-Universität Jena vom 23. Mai 2019 verfasst.

§ 1 Geltungsbereich

1Diese Nutzungsordnung gilt für die gesamte Rechentechnik und IT-Dienste des Studierendenrates
(im Folgenden IT-InfrastrukturRessourcen genannt), d. Dies umfasst insbesondere die vom Studie-
rendenrat zur Verfügung gestellten Computer, die Kopiersysteme, und die E-Mail-Dienste (im Fol-
genden StuRa-IT genannt) sowie Online-Dienste wie beispielsweise Webhosting und Cloudspeicher
(im Folgendenund Web-Dienste genannt), die durch dens Studierendenrat bereitgestellt werden.

§ 2 Nutzungsberechtigung und Zulassung zur Nutzung

(1) 1Zur Nutzung der StuRa-IT-Ressourcen des Studierendenrates sind grundsätzlich berechtigt:

a) gewählte Mitglieder des Studierendenrates (MdStuRa),

b) beratende Mitglieder des Studierendenrates gemäß Satzung der Verfassten Studierenden-
scha der Friedrich-Schiller-Universität Jena (bMdStuRa),

c) gewählte Fachscha sratsmitgliederBeauftragte gemäß Geschä sordnung der Verfassten
Studierendenscha der Friedrich-Schiller-Universität Jena,

d) adie Angestellte Personen des Studierendenrates,

e) ehrenamtlicheMitarbeiterinnendes Studierendenrates sowie seiner nachgegliederten Struk-
turen und der vom Studierendenrat geförderten Campusmedien,

f) Mitglieder des Wahlvorstandes und der Schiedskommission der Studierendenscha ,

eg) Personen, die durch den Vorstand oder das GremiumBeschluss des Studierendenrates,
durch Beschluss, oder des Vorstandes dazu berechtigt werden.

(2) 1Die Erteilung einer Nutzungserlaubnis für die StuRa-IT erfolgt gegenüber der Systemadminis-
tration durch

a) Referatsleiterinnen, Arbeitskreiskoordinatorinnen und Chefredakteurinnen sowie mit ih-
nen vergleichbare Leiterinnen von Strukturen für Mitarbeiterinnen nach Abs. 1 Buchsta-
be e der jeweils von ihnen geleiteten Strukturen,

b) den Vorstand für alle anderen Fälle nach Abs. 1 sowie behelfsweise für Strukturen, welche
zeitweilig keine eigenen Leiterinnen haben.

(3) 1DieZur Erteilung der Nutzungserlaubnis ist beim Vorstand unter Angabenach Abs. 2 sind der
Systemadministration folgender Informationen mitzuteil beantragen:

a) Vor- und Nachname,

b) E-Mail-Adresse,

c) Grund der Nutzungsberechtigung,

d) Zweck der ErteilungUmfang der Nutzungserlaubnis.

2
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Nutzungsordnung für die IT-Infrastruktur des Studierendenrates der Friedrich-Schiller-Universität Jena

(3) 1DieNutzunghat grundsätzlich zuZweckenderAufgabenerfüllungdes Studierendenrates und
seiner angegliederten Organisationen und Gruppierungen zu erfolgen. 2Eine verhältnismäßige
private Nutzung ist gestattet.

(4) 1Zugriff auf Gruppenlaufwerke kann für eine Nutzerin vondurch folgenden Personen, gesta et
oder verwehrt werden:

a) Referatsleiterinnen, und Arbeitskreiskoordinatorinnen und Chefredakteurinnen für die
den von ihnen geleiteten Strukturen zugeordneten Laufwerke,

b) Chefredakteurinnen für die ihnen zugeordneten Laufwerkeweitere bMdStuRa und Beauf-
tragte des Studierendenrates für die ihrer Funktion zugeordneten Laufwerke,

c) den Vorstand des Studierendenrates, soweit dies nicht durch a) und b) abgedeckt ist für al-
le übrigen Laufwerke sowie behelfsweise für Strukturen, welche zeitweilig keine eigenen
Leiterinnen haben.

2Die Erteilung des Zugriffs auf ein Gruppenlaufwerk umfasst die Erteilung bzw. Erweiterung
einer Nutzungserlaubnis nach Abs. 2.

(5) 1DerZugriff aufGroßraumkopierer des Studierendenrates kann vomZugang zur den restlichen
StuRa-IT-Ressourcen getrennt erteilt werden. 2Es gelten folgende gesonderte Regelungen:

a) Der Zugang für anerkannte Hochschulgruppen, die jedoch nicht Teil des Studierendenra-
tes sind, kann durch Beschluss des Studierendenrates erteilt werden.

b) Der Studierendenrat beschließt den Umfang des Zuganges und die Größe des Druckkon-
tingentes.

(6) 1Abweichend von den Abs. 1 bis 5 ist jeder Fachscha srat zur Nutzung des vom Studierenden-
rat bereitgestellten Cloud-Dienstes der FSR-Kom berechtigt. 2Pro Fachscha srat besteht genau
ein Zugang. 3Auf Beschluss der FSR-Kom kann weiteren Strukturen der Studierendenscha
oder anderen rein studentische Initiativen jeweils ein zentraler Zugang gewährt werden.

(7) 1Die Nutzung weitererWeb-Dienste, soweit diese technisch unabhängig von der StuRa-IT sind,
erfolgt unabhängig von den Abs. 1 bis 4. 2Verantwortlich für die Erteilung und Verwaltung der
Zugänge sowie die Sicherstellung des Einhaltens dieser Nutzungsordnung ist jeweils eine der
Systemadministration bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres anzuzeigende, sofern anwendbar
durch entsprechenden Beschluss festgelegte, Verantwortliche der den Dienst nutzenden Struk-
tur der Studierendenscha . 3Wird bis zur gesetzten Frist keine Verantwortliche angezeigt, ist
die Systemadministration berechtigt, den entsprechendenWeb-Dienst bis zur Behebung dieses
Missstandes abzuschalten.

§ 3 Rechte und Pflichten der Nutzerinnen

(1) 1Die Nutzerinnen haben das Recht, die StuRa-IT-Ressourcen und Web-Dienste im Rahmen der
Zulassung und nach Maßgabe dieser Nutzungsordnung zu nutzen.

(2) 1DieNutzunghat grundsätzlich zuZweckenderAufgabenerfüllungdes Studierendenrates und
seiner angegliederten Organisationen und Gruppierungen zu erfolgen. 2Eine verhältnismäßige
private Nutzung ist gestattet.
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(23) 1Die StuRa-IT-RessourcenundWeb-Dienste sind eine gemeinscha licheRessourcen, dementspre-
chend sollen sich alle Nutzerinnen verantwortungsvoll gegenüber der Gemeinscha verhalten.

(34) 1Die Nutzerinnen sind verpflichtet,

a) die Vorgaben der Nutzungsordnung zu beachten und die Grenzen der Nutzungserlaubnis
einzuhalten, insbesondere den Nutzungszweck zu beachten,

b) alles zu unterlassen, das den ordnungsgemäßen Betrieb der IT-InfrastrukturRessourcen
des Studierendenrates sowie des Universitätsrechenzentrums stört,

c) alledie gesamte IT-InfrastrukturRessourcen sorgfältig und schonend zu behandeln,

d) dafür Sorge zu tragen, dass Dri e keine Kenntnis von Passwörtern erlangen oder unbefugt
Zugriff auf die IT-InfrastrukturRessourcen erhalten,

e) fremde Nutzungskennungen und Passwörter weder zu ermi eln noch zu nutzen,

f) bei Benutzung von So ware und anderen Daten die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere
zum Urheberrechtsschutz einzuhalten und die Lizenzbedingungen, unter denen So ware
zur Verfügung gestellt wird, zu beachten,

g) keine Eingriffe in die Hardwareinstallation der IT-InfrastrukturRessourcen vorzunehmen
und die Konfiguration des Betriebssystems sowie des Netzwerkes nicht zu verändern,

h) nach der Benutzung eines Arbeitsplatzes sind eigene, externe Geräte wieder zu entfernen
und der Arbeitsplatz in seinen Ursprungszustand zurück zu versetzen,

i) ihre für den persönlichen Gebrauch erstellten Daten vor Verlust zu sichern,

j) den von ihnen genutzten Arbeitsplatz in einem Zustand zu verlassen, der es anderen Nut-
zerinnen erlaubt, diesen Arbeitsplatz ebenfalls zu nutzen.,

k) Systemstörungen gegenüber der Systemadministration zu melden, sofern diesie davon
Kenntnis erlangen,

l) die IT-InfrastrukturRessourcen nicht zur Durchführung von rechtswidrigen Handlungen
zu nutzen.

(45) 1Auf die folgenden Stra atbestände wird besonders hingewiesen:

a) Ausspähen von Daten (§ 202 a StGB)

b) Datenveränderung (§ 303 a StGB) und Computersabotage (§ 303 b StGB)

c) Computerbetrug (§ 263 a StGB)

d) Verbreitung pornographischer Darstellungen (§ 184 StGB), insbesondereAbruf oder Besitz
kinderpornographischer Darstellungen (§ 184 Abs. 5 StGB)

e) Verbreitung von Propagandami eln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 StGB) und
Volksverhetzung (§ 130 StGB)

f) Ehrdelikte wie Beleidigung oder Verleumdung (§ 185 StGB)

g) Stra are Urheberrechtsverletzungen, z. B. durch urheberrechtswidrige Vervielfältigung
von So ware (§ 106 Urhebergesetz)

(56) 1VorAblauf derNutzungserlaubnis sinddieNutzerinnenverpflichtet, ihre persönlichen, gespeicherten
persönlichen Daten zu löschen.
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§ 4 Ablauf der Nutzungsberechtigung und Nutzungserlaubnis

(1) 1Die Nutzungserlaubnis verfällt falls, wenn

a) ein Ausschluss von der Nutzung gemäß § 5 beschlossen ist,

b) die betreffende Person die Schließung ihres Accounts gegenüber dem Vorstand oder der
Systemadministration beantragt,

c) diealle nach § 2 Abs. 2 zuständigen StellenReferatsleitung oder Arbeitskreiskoordination
die durch sie ausgesprochenen Zulassungen widerrufent,

d) keine Nutzungsberechtigung gemäß § 2 Abs. 1 mehr vorliegt.

(2) 1Die Nutzungserlaubnis endet ungeachtet eines der in Abs. 1 genannten Gründe automatisch
am 30.11., falls keiner der genannten Punkte unter Absatz 1 dieses Paragraphen vorher ein-
tri November eines jeden Jahres. 2Die Nutzerinnen werden hierüber jeweils bis zum 30. Sep-
tember09., über die von ihnen angegebenen E-Mail-Adresse, informiert.

(3) 1Die Nutzerin kann die automatische Beendigung ihrerDas erneute Aussprechen einer Nut-
zungserlaubnis nach § 2 bis zum 30. November wirkt der automatischen Beendigung der Nut-
zungserlaubnis nachAbs. 2 entgegenwirken, indemsie der Systemadministration bis zum30.11.,
Informationen zukommen lässt, aus denen sich die fortbestehende Berechtigung nach § 2 ergibt.

(4) 1In den Fällen nach Abs. 1 Buchstabe c und d ist die Nutzerin umgehend zu informieren und
behält für weitere vier Wochen Zugriff auf ihre persönlichen Daten zur Sicherung.

§ 5 Ausschluss von der Nutzung

(1) 1Einzelne Nutzerinnen können auf Beschluss des Studierendenrates vorübergehend oder dau-
erha in der Nutzung der StuRa-IT-Ressourcen beschränkt oder hiervon ausgeschlossen wer-
den, wenn sie schuldha gegen diese Nutzungsordnung, insbesondere gegen die in § 3 aufge-
führten Pflichten, sowie gegen rechtliche Bestimmungen verstoßen. 2In dringenden Fällen kann
die Systemadministration vorübergehend den Zugang beschränken. 3Diese Beschränkung ist
umgehend dem Vorstand zu melden und auf der nächsten Sitzung des Studierendenrates zu
beraten.

(2) 1Die Maßnahmen nach Abs.atz 1 sollen erst nach vorheriger erfolgloser Ermahnung erfolgen,
bei schwerwiegendenVerstößen ist die Ermahnung entbehrlich. 2Schwerwiegend sindVerstöße
im Sinne von § 3 Abs. 5 dieser Nutzungsordnung. 3Der betroffenen Person ist Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. 4Eine Ermahnung ist als erfolglos anzusehen, falls das bestehende
Problem binnen 7sieben Tagen nicht behoben worden ist oder die ermahnte Person innerhalb
von 7sieben Tagen nicht erreicht werden kann.

(3) 1Vorübergehende Nutzungseinschränkungen sind aufzuheben, sobald eine ordnungsgemäße
Nutzung wieder gewährleistet ist.
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§ 6 Rechte und Pflichten des Studierendenrates

(1) 1Der Studierendenrat speichert die für die zu erteilendeNutzungserlaubnis notwendigenDaten
zumZweck einer zentralen Nutzerinnendatenverwaltung. 2Folgende personenbezogene Daten
werden hierzu erhoben.

a) Vorname(n) und Nachname

b) E-Mail-Adresse

c) Nutzerinnenname in der Form <Vorname>_<Nachname>vorname_nachname

(2) 1Stellt der Studierendenrat fest, dass alle von einer Nutzerin hinterlegten E-Mail-Adressen dau-
erha nicht erreichbar sind, ist er berechtigt, alle persönlichenZugängederNutzerin zu sperren,
bis diese dem Studierendenrat eine gültige E-Mail-Adresse mitteilt.

(23) 1Soweit dies zur Störungsbeseitigung, zur Systemadministration und -erweiterung oder aus
Gründen der Systemsicherheit sowie zum Schutz der Nutzerinnendaten erforderlich ist, kann
der Studierendenrat die Nutzung seiner IT-InfrastrukturRessourcen vorübergehend einschrän-
ken. 2Sofern möglich, sind die betroffenen Nutzerinnen hierüber im Voraus zu informieren.

(34) 1Sofern Anhaltspunkte vorliegen, dass eine Nutzerin auf den Systemen des Studierendenrates
Stra aten begeht oder begangen hat, kann der Studierendenrat die weitere Nutzung unterbin-
den, bis die Rechtslage hinreichend geklärt ist.

(45) 1Der Studierendenrat ist berechtigt, bei nicht personalisierten Zugängen (wie z. B. Kopierer-
und E-Mail-Konten) bei Verdacht auf Missbrauch oder Gefährdung der IT-Sicherheit, durch re-
gelmäßige oder automatisierte Maßnahmen die Passwörter zu ändern und diese den zu diesem
Zeitpunkt verantwortlichen Personen mitzuteilen.

(56) 1Unter derVoraussetzungdesvonAbs.atzes 1 dürfen nur die näherenUmständederVerbindungs-
und Nutzungsdaten imNachrichtenverkehr durch den Studierendenrat dokumentiert werden.
2Diese sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens unmi elbar nach abschließender Be-
hebung der Störung, zu löschen.

(67) 1Der Studierendenrat übernimmt keine Ha ung für Daten, welcher dier Nutzerin im Rahmen
der privaten Nutzung der StuRa-IT-Rechentechnik erstellt hat.

(78) 1Im Fall des Ablaufes der Nutzungserlaubnis informiert der Studierendenrat die betroffene
Nutzerin über diesen Umstand. 2Der Studierendenrat nutzt für die Übermi lung dieser Infor-
mation die von der Nutzerin hinterlegten E-Mail-Adresse.

(89) 1Der Studierendenrat ist berechtigt, drzwei Monate nach Wegfall der Nutzungserlaubnis die
persönlich gespeicherten Daten der Nutzerin zu löschen.

(910) 1Der Studierendenrat ist zur Einschränkung der Verarbeitung der gespeicherten Daten einer
Nutzerin verpflichtet, falls die Nutzerin ein berechtigten Anspruch gemäß Art. 18 DSGVO ge-
genüber dem Studierendenrat hat.

§ 7 Übergangsbestimmungen

(1) 1Die bei Inkra treten dieser Ordnung zur Nutzung zugelassenen Personen, sowie alle Fach-
scha sräte sind per E-Mail über die Änderung der Nutzungsordnung zu informieren.
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(2) 1Abweichend von § 4 Abs. 2 endet die Nutzungserlaubnis nach Inkra treten dieser Nutzungs-
ordnung erstmalig automatisch am 14. Februar und die Nutzerinnen sind hierüber bis zum
14. Dezember über die von ihnen angegebenen E-Mail-Adresse zu informieren. 2Die Frist ge-
mäß § 4 Abs. 3 endet in diesem Falle abweichend am 14. Februar.

§ 8 Veröffentlichung, Inkra treten, Außerkra treten und Verkündung

(1) 1DieseNutzungsordnung tri am Tage nach ihrem Beschluss in Kra ist auf der Internetpräsenz
des Studierendenrates zu veröffentlichen.

(2) 1Sie ist öffentlich bekannt zugebentri zwei Wochen nach Veröffentlichung gemäß Abs. 1 und
der Information aller Nutzerinnen gemäß § 7 in Kra .

(3) 1Mit Inkrafftreten dieser Nutzungsordnung treten alle vormals gültigen Nutzungsordnungen
für die Technik des Studierendenrates außer Kra .

§ 9 Ergänzende Regelungen

(1) 1Soweit diese Nutzungsordnung für auftretende Sachverhalte keine Regelungen vorsieht, kann
der Studierendenrat oder der Vorstand ergänzende Beschlüsse hierüber fassen.

(2) 1Die Beschlüsse sind allen zur Nutzung zugelassenen Personen über die von ihnen angegebene
E-Mail-Adresse sowie allen Fachscha sräten bekanntzugeben und gemeinsam mit dieser Nut-
zungsordnung auf der Internetpräsenz des Studierendenrates zu veröffentlichen.

§ 10 Gleichstellungsbestimmung

1Weibliche Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Nutzungsordnung gelten jeweils für alle
Geschlechter entsprechend.
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bentragte Neufassung der Technikbetreuung vom 11.11.2020

Die Studierendenscha der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist gemäß § 79 Abs. 1 ThürHG eine
Teilkörperscha des öffentlichen Rechts. Sie wird vom Vorstand des Studierendenrates vertreten.
Kontakt:
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Carl-Zeiss-Straße 3 Fax: (0 36 41 · 9) 400 993
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Diese Nutzungsordnung ist in Anlehnung an die Nutzerordnung des Universitätsrechenzentrums
der Friedrich-Schiller-Universität Jena vom 23. Mai 2019 verfasst.
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§ 1 Geltungsbereich

1Diese Nutzungsordnung gilt für die gesamte Rechentechnik und IT-Dienste des Studierendenrates
(im Folgenden IT-Infrastruktur genannt). Dies umfasst insbesondere die vom Studierendenrat zur
Verfügung gestellten Computer, die Kopiersysteme und die E-Mail-Dienste (im Folgenden StuRa-
IT genannt) sowie Online-Dienste wie beispielsweise Webhosting und Cloudspeicher (im Folgenden
Web-Dienste genannt), die durch den Studierendenrat bereitgestellt werden.

§ 2 Nutzungsberechtigung und Zulassung zur Nutzung

(1) 1Zur Nutzung der StuRa-IT sind grundsätzlich berechtigt:

a) gewählte Mitglieder des Studierendenrates (MdStuRa),

b) beratende Mitglieder des Studierendenrates gemäß Satzung der Verfassten Studierenden-
scha der Friedrich-Schiller-Universität Jena (bMdStuRa),

c) Beau ragte gemäß Geschä sordnung der Verfassten Studierendenscha der Friedrich-
Schiller-Universität Jena,

d) die Angestellten des Studierendenrates,

e) ehrenamtlicheMitarbeiterinnendes Studierendenrates sowie seiner nachgegliederten Struk-
turen und der vom Studierendenrat geförderten Campusmedien,

f) Mitglieder des Wahlvorstandes und der Schiedskommission der Studierendenscha ,

g) Personen, die durch Beschluss des Studierendenrates oder des Vorstandes dazu berechtigt
werden.

(2) 1Die Erteilung einer Nutzungserlaubnis für die StuRa-IT erfolgt gegenüber der Systemadminis-
tration durch
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a) Referatsleiterinnen, Arbeitskreiskoordinatorinnen und Chefredakteurinnen sowie mit ih-
nen vergleichbare Leiterinnen von Strukturen für Mitarbeiterinnen nach Abs. 1 Buchsta-
be e der jeweils von ihnen geleiteten Strukturen,

b) den Vorstand für alle anderen Fälle nach Abs. 1 sowie behelfsweise für Strukturen, welche
zeitweilig keine eigenen Leiterinen haben.

(3) 1Zur Erteilung der Nutzungserlaubnis nach Abs. 2 sind der Systemadministration folgende In-
formationen mitzuteilen:

a) Vor- und Nachname,

b) E-Mail-Adresse,

c) Grund der Nutzungsberechtigung,

d) Umfang der Nutzungserlaubnis.

(4) 1Zugriff aufGruppenlaufwerke kann für eineNutzerin durch folgendenPersonen gesta et oder
verwehrt werden:

a) Referatsleiterinnen,ArbeitskreiskoordinatorinnenundChefredakteurinnen für die denvon
ihnen geleiteten Strukturen zugeordneten Laufwerke,

b) weitere bMdStuRa und Beau ragte des Studierendenrates für die ihrer Funktion zugeord-
neten Laufwerke,

c) den Vorstand des Studierendenrates für alle übrigen Laufwerke sowie behelfsweise für
Strukturen, welche zeitweilig keine eigenen Leiterinnen haben.

2Die Erteilung des Zugriffs auf ein Gruppenlaufwerk umfasst die Erteilung bzw. Erweiterung
einer Nutzungserlaubnis nach Abs. 2.

(5) 1Der Zugriff auf Großraumkopierer des Studierendenrates kann vom Zugang zur restlichen
StuRa-IT getrennt erteilt werden. 2Es gelten folgende gesonderte Regelungen:

a) Der Zugang für anerkannte Hochschulgruppen, die jedoch nicht Teil des Studierendenra-
tes sind, kann durch Beschluss des Studierendenrates erteilt werden.

b) Der Studierendenrat beschließt den Umfang des Zuganges und die Größe des Druckkon-
tingentes.

(6) 1Abweichend von den Abs. 1 bis 5 ist jeder Fachscha srat zur Nutzung des vom Studierenden-
rat bereitgestellten Cloud-Dienstes der FSR-Kom berechtigt. 2Pro Fachscha srat besteht genau
ein Zugang. 3Auf Beschluss der FSR-Kom kann weiteren Strukturen der Studierendenscha
oder anderen rein studentische Initiativen jeweils ein zentraler Zugang gewährt werden.

(7) 1Die Nutzung weitererWeb-Dienste, soweit diese technisch unabhängig von der StuRa-IT sind,
erfolgt unabhängig von den Abs. 1 bis 5. 2Verantwortlich für die Erteilung und Verwaltung der
Zugänge sowie die Sicherstellung des Einhaltens dieser Nutzungsordnung ist jeweils eine der
Systemadministration bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres anzuzeigende, sofern anwendbar
durch entsprechenden Beschluss festgelegte, Verantwortliche der den Dienst nutzenden Struk-
tur der Studierendenscha . 3Wird bis zur gesetzten Frist keine Verantwortliche angezeigt, ist
die Systemadministration berechtigt, den entsprechendenWeb-Dienst bis zur Behebung dieses
Missstandes abzuschalten.
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§ 3 Rechte und Pflichten der Nutzerinnen

(1) 1Die Nutzerinnen haben das Recht, die StuRa-IT und Web-Dienste im Rahmen der Zulassung
und nach Maßgabe dieser Nutzungsordnung zu nutzen.

(2) 1DieNutzunghat grundsätzlich zuZweckenderAufgabenerfüllungdes Studierendenrates und
seiner angegliederten Organisationen und Gruppierungen zu erfolgen. 2Eine verhältnismäßige
private Nutzung ist gesta et.

(3) 1Die StuRa-IT und Web-Dienste sind gemeinscha liche Ressourcen, dementsprechend sollen
sich alle Nutzerinnen verantwortungsvoll gegenüber der Gemeinscha verhalten.

(4) 1Die Nutzerinnen sind verpflichtet,

a) die Vorgaben der Nutzungsordnung zu beachten und die Grenzen der Nutzungserlaubnis
einzuhalten, insbesondere den Nutzungszweck zu beachten,

b) alles zu unterlassen, das den ordnungsgemäßen Betrieb der IT-Infrastruktur des Studie-
rendenrates sowie des Universitätsrechenzentrums stört,

c) die gesamte IT-Infrastruktur sorgfältig und schonend zu behandeln,

d) dafür Sorge zu tragen, dass Dri e keine Kenntnis von Passwörtern erlangen oder unbefugt
Zugriff auf die IT-Infrastruktur erhalten,

e) fremde Nutzungskennungen und Passwörter weder zu ermi eln noch zu nutzen,

f) bei Benutzung von So ware und anderen Daten die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere
zum Urheberrechtsschutz einzuhalten und die Lizenzbedingungen, unter denen So ware
zur Verfügung gestellt wird, zu beachten,

g) keine Eingriffe in die Hardwareinstallation der IT-Infrastruktur vorzunehmen und die
Konfiguration des Betriebssystems sowie des Netzwerkes nicht zu verändern,

h) nach der Benutzung eines Arbeitsplatzes eigene externe Geräte wieder zu entfernen und
der Arbeitsplatz in seinen Ursprungszustand zurück zu versetzen,

i) ihre für den persönlichen Gebrauch erstellten Daten vor Verlust zu sichern,

j) den von ihnen genutzten Arbeitsplatz in einem Zustand zu verlassen, der es anderen Nut-
zerinnen erlaubt, diesen Arbeitsplatz ebenfalls zu nutzen,

k) Systemstörungen gegenüber der Systemadministration zumelden, sofern sie davonKennt-
nis erlangen,

l) die IT-Infrastruktur nicht zur Durchführung von rechtswidrigen Handlungen zu nutzen.

(5) 1Auf die folgenden Stra atbestände wird besonders hingewiesen:

a) Ausspähen von Daten (§ 202 a StGB)

b) Datenveränderung (§ 303 a StGB) und Computersabotage (§ 303 b StGB)

c) Computerbetrug (§ 263 a StGB)

d) Verbreitung pornographischer Darstellungen (§ 184 StGB), insbesondereAbruf oder Besitz
kinderpornographischer Darstellungen (§ 184 Abs. 5 StGB)

e) Verbreitung von Propagandami eln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 StGB) und
Volksverhetzung (§ 130 StGB)
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f) Ehrdelikte wie Beleidigung oder Verleumdung (§ 185 StGB)

g) Stra are Urheberrechtsverletzungen, z. B. durch urheberrechtswidrige Vervielfältigung
von So ware (§ 106 Urhebergesetz)

(6) 1Vor Ablauf der Nutzungserlaubnis sind die Nutzerinnen verpflichtet, ihre gespeicherten per-
sönlichen Daten zu löschen.

§ 4 Ablauf der Nutzungsberechtigung und Nutzungserlaubnis

(1) 1Die Nutzungserlaubnis verfällt, wenn

a) ein Ausschluss von der Nutzung gemäß § 5 beschlossen ist,

b) die betreffende Person die Schließung ihres Accounts gegenüber dem Vorstand oder der
Systemadministration beantragt,

c) alle nach § 2 Abs. 2 zuständigen Stellen die durch sie ausgesprochenen Zulassungen wi-
derrufen,

d) keine Nutzungsberechtigung gemäß § 2 Abs. 1 mehr vorliegt.

(2) 1Die Nutzungserlaubnis endet ungeachtet eines der in Abs. 1 genannten Gründe automatisch
am 30.November eines jeden Jahres. 2DieNutzerinnenwerden hierüber jeweils bis zum30. Sep-
tember über die von ihnen angegebenen E-Mail-Adresse informiert.

(3) 1Das erneute Aussprechen einer Nutzungserlaubnis nach § 2 bis zum 30. November wirkt der
automatischen Beendigung der Nutzungserlaubnis nach Abs. 2 entgegen.

(4) 1In den Fällen nach Abs. 1 Buchstabe c und d ist die Nutzerin umgehend zu informieren und
behält für weitere vier Wochen Zugriff auf ihre persönlichen Daten zur Sicherung.

§ 5 Ausschluss von der Nutzung

(1) 1Einzelne Nutzerinnen können auf Beschluss des Studierendenrates vorübergehend oder dau-
erha in der Nutzung der StuRa-IT beschränkt oder hiervon ausgeschlossen werden, wenn sie
schuldha gegen diese Nutzungsordnung, insbesondere gegen die in § 3 aufgeführten Pflich-
ten, sowie gegen rechtliche Bestimmungen verstoßen. 2In dringenden Fällen kann die System-
administration vorübergehend den Zugang beschränken. 3Diese Beschränkung ist umgehend
dem Vorstand zu melden und auf der nächsten Sitzung des Studierendenrates zu beraten.

(2) 1Die Maßnahmen nach Abs. 1 sollen erst nach vorheriger erfolgloser Ermahnung erfolgen, bei
schwerwiegenden Verstößen ist die Ermahnung entbehrlich. 2Schwerwiegend sind Verstöße
im Sinne von § 3 Abs. 5 dieser Nutzungsordnung. 3Der betroffenen Person ist Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. 4Eine Ermahnung ist als erfolglos anzusehen, falls das bestehende
Problem binnen sieben Tagen nicht behoben worden ist oder die ermahnte Person innerhalb
von sieben Tagen nicht erreicht werden kann.

(3) 1Vorübergehende Nutzungseinschränkungen sind aufzuheben, sobald eine ordnungsgemäße
Nutzung wieder gewährleistet ist.
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Nutzungsordnung für die IT-Infrastruktur des Studierendenrates der Friedrich-Schiller-Universität Jena

§ 6 Rechte und Pflichten des Studierendenrates

(1) 1Der Studierendenrat speichert die für die zu erteilendeNutzungserlaubnis notwendigenDaten
zumZweck einer zentralen Nutzerinnendatenverwaltung. 2Folgende personenbezogene Daten
werden hierzu erhoben.

a) Vorname(n) und Nachname

b) E-Mail-Adresse

c) Nutzerinnenname in der Form vorname_nachname

(2) 1Stellt der Studierendenrat fest, dass alle von einer Nutzerin hinterlegten E-Mail-Adressen dau-
erha nicht erreichbar sind, ist er berechtigt, alle persönlichenZugängederNutzerin zu sperren,
bis diese dem Studierendenrat eine gültige E-Mail-Adresse mi eilt.

(3) 1Soweit dies zur Störungsbeseitigung, zur Systemadministration und -erweiterung oder aus
Gründen der Systemsicherheit sowie zum Schutz der Nutzerinnendaten erforderlich ist, kann
der Studierendenrat die Nutzung seiner IT-Infrastruktur vorübergehend einschränken. 2Sofern
möglich, sind die betroffenen Nutzerinnen hierüber im Voraus zu informieren.

(4) 1Sofern Anhaltspunkte vorliegen, dass eine Nutzerin auf den Systemen des Studierendenrates
Stra aten begeht oder begangen hat, kann der Studierendenrat die weitere Nutzung unterbin-
den, bis die Rechtslage hinreichend geklärt ist.

(5) 1Der Studierendenrat ist berechtigt, bei nicht personalisierten Zugängen (wie z. B. Kopierer-
und E-Mail-Konten) bei Verdacht auf Missbrauch oder Gefährdung der IT-Sicherheit, durch re-
gelmäßige oder automatisierte Maßnahmen die Passwörter zu ändern und diese den zu diesem
Zeitpunkt verantwortlichen Personen mitzuteilen.

(6) 1Unter der Voraussetzung von Abs. 4 dürfen nur die näheren Umstände der Verbindungs-
und Nutzungsdaten imNachrichtenverkehr durch den Studierendenrat dokumentiert werden.
2Diese sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens unmi elbar nach abschließender Be-
hebung der Störung, zu löschen.

(7) 1Der Studierendenrat übernimmt keine Ha ung für Daten, welche die Nutzerin im Rahmen
der privaten Nutzung der StuRa-IT erstellt hat.

(8) 1Im Fall des Ablaufes der Nutzungserlaubnis informiert der Studierendenrat die betroffene
Nutzerin über diesen Umstand. 2Der Studierendenrat nutzt für die Übermi lung dieser Infor-
mation die von der Nutzerin hinterlegten E-Mail-Adresse.

(9) 1Der Studierendenrat ist berechtigt, zwei Monate nach Wegfall der Nutzungserlaubnis die per-
sönlich gespeicherten Daten der Nutzerin zu löschen.

(10) 1Der Studierendenrat ist zur Einschränkung der Verarbeitung der gespeicherten Daten einer
Nutzerin verpflichtet, falls die Nutzerin ein berechtigten Anspruch gemäß Art. 18 DSGVO ge-
genüber dem Studierendenrat hat.

§ 7 Übergangsbestimmungen

(1) 1Die bei Inkra treten dieser Ordnung zur Nutzung zugelassenen Personen sowie alle Fach-
scha sräte sind per E-Mail über die Änderung der Nutzungsordnung zu informieren.
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Nutzungsordnung für die IT-Infrastruktur des Studierendenrates der Friedrich-Schiller-Universität Jena

(2) 1Abweichend von § 4 Abs. 2 endet die Nutzungserlaubnis nach Inkra treten dieser Nutzungs-
ordnung erstmalig automatisch am 14. Februar und die Nutzerinnen sind hierüber bis zum
14. Dezember über die von ihnen angegebenen E-Mail-Adresse zu informieren. 2Die Frist ge-
mäß § 4 Abs. 3 endet in diesem Falle abweichend am 14. Februar.

§ 8 Veröffentlichung, Inkra treten, Außerkra treten

(1) 1Diese Nutzungsordnung ist auf der Internetpräsenz des Studierendenrates zu veröffentlichen.

(2) 1Sie tri zwei Wochen nach Veröffentlichung gemäß Abs. 1 und der Information aller Nutze-
rinnen gemäß § 7 in Kra .

(3) 1Mit Inkra reten dieser Nutzungsordnung treten alle vormals gültigen Nutzungsordnungen
für die Technik des Studierendenrates außer Kra .

§ 9 Ergänzende Regelungen

(1) 1Soweit diese Nutzungsordnung für au retende Sachverhalte keine Regelungen vorsieht, kann
der Studierendenrat oder der Vorstand ergänzende Beschlüsse hierüber fassen.

(2) 1Die Beschlüsse sind allen zur Nutzung zugelassenen Personen über die von ihnen angegebene
E-Mail-Adresse sowie allen Fachscha sräten bekanntzugeben und gemeinsam mit dieser Nut-
zungsordnung auf der Internetpräsenz des Studierendenrates zu veröffentlichen.

§ 10 Gleichstellungsbestimmung

1Weibliche Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Nutzungsordnung gelten jeweils für alle
Geschlechter entsprechend.
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TOP8 Änderung der §5 Geschäftsordnung
1. Lesung: Jens Lagemann

Antragstext von Jens Lagemann:

Lieber Vorstand,

ich möchte für die kommende Sitzung den TOP „1. Lesung und Beschluss: Änderung
der §5 Geschäftsordnung“ beantragen.

Auf den letzten Sitzungen wurden vermehrt Tagesordnungspunkte mit unzureichendem
Sitzungsmaterial behandelt. Dies war nicht nur schlecht, weil sich die (beratenden) Mit-
glieder des Studierendenrates nicht vorbereiten können, sondern war es auch eine riesige
Zeitverschwendung herauszufinden worum es eigentlich geht. Angesichts der sowieso
schon sehr langen Sitzungen erscheint mir diese Ordnungsänderung ein gutes Mittel, um
die Sitzungszeit zu kürzen. Zudem hebt es die Qualität der Redebeiträge enorm, wenn
man sich Vorbereiten kann. Des Weiteren kann man sich auch gegebenfalls Alterna-
tivvorschläge überlegen. Diese sind auch gerne hier gewünscht, wenn das Ziel erhalten
bleibt.

Man könnte auch überlegen, ob und wie man die Eigenschaft unzureichend klarer defi-
niert. Ich würde dies dem Vorstand überlassen, aber auch nur weil ich diesem unendlich
vertraue. Zudem kann der/die Antragsteller:in den TOP auch immer noch zur Sitzung
kurzfristig einreichen, nur hier würde dann das Gremium über Behandlung/Nichtbehand-
lung entscheiden.

In meinen Augen macht es keinen großen Unterschied, es soll nur einen gewissen Vorbe-
halt über TOPs ohne Sitzungsmaterial erzeugen, sodass diese vermieden werden.

Alt: §5(4) Beantragt ein Mitglied des Studierendenrates spätestens am fünften Werktag
vor der Sitzung die Aufnahme eines Punktes auf die Tagesordnung, so ist diesem Antrag
durch den Vorstand bei der Feststellung der vorläufigen Tagesordnung zu entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Lagemann

Beschlusstext:

Der Studierendenrat der FSU ändert §5 (4) der Geschäftsordnung zu:
(4) Beantragt ein Mitglied des Studierendenrates spätestens am fünften Werktag vor der
Sitzung die Aufnahme eines Punktes auf die Tagesordnung, so ist diesem Antrag durch
den Vorstand bei der Feststellung der vorläufigen Tagesordnung zu entsprechen, es sei
denn das beigefügte Sitzungsmaterial ist unzureichend. Ob das Sitzungsmaterial unzu-
reichend ist entscheidet der Vorstand und informiert gegebenenfalls den Antragsteller.
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TOP9 Kooperationsverbot Sportsbar am Markt
Diskussion & Beschluss: Sophia Bier, Julia Patitz, Florian Rappen und Sebastian Wenig

Antragstext von Sophia Bier, Julia Patitz, Florian Rappen und Sebastian Wenig:

Siehe Anhang.

Beschlusstext:

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena erlässt für die verfasste Stu-
dierendenschaft ein Koorperationsverbot mit der Sportsbar am Markt.
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Universität Jena · Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften · 07737 Jena  

 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  
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Vorsitzender 

 

 

Jena, 29. Oktober 2020 

 

 

 

Universität Jena 

Studierendenrat 

Carl-Zeiß-Str. 3 

07743 Jena 

 

 

 

 

 

  

 

 

Antrag 
Kooperationsverbot Sportsbar am Markt 

Liebe Mitglieder des Studierendenrates 

hiermit beantragen wir ein Kooperationsverbot mit der Sportsbar am Markt bis auf weiteres. 

Bei der in diesem Jahr geplanten Kneipenrallye mit den Erstsemesterstudierenden kam es abermals zu einer 

Auseinandersetzung mit der Sportsbar am Markt. Wiederum wurde sich nicht an klare Absprachen gehalten. Wir 

starten grundsätzlich in allen Bars um 20 Uhr mit je zwei Kleingruppen pro Bar. Jeweils um XX:50 Uhr brechen die 

Gruppen auf und suchen die nächste Bar auf. Der letzte Wechsel findet um 22:50 Uhr statt um dann um 23 Uhr dort 

zu sein. Alle Bars kennen das System und haben sich problemlos darangehalten. Die Sportsbar hat jedoch 

geschlossen. Zwei Gruppen waren ihnen auch nicht recht, obwohl genau das reserviert war. Das ist im Besonderen 

in dieser Corona-Zeit sehr schlecht, da es schwierig ist, zwei Gruppen anderweitig unter zu bringen. 

Bei einer anderen Veranstaltung im vergangenen Jahr wurde dort eine Veranstaltung ausgemacht. Trotz klarer 

Abmachungen über Zeiten, Verhalten und Weiteres, wurden diese durchgehend gebrochen. Dies ist im Besonderen 

schlecht, wenn man dort mit 270 Studierenden feiert und Verträge nicht eingehalten werden. 

Bereits in der Vergangenheit hat die Studierendenschaft mit Kooperationsverboten bei ähnlichen Fällen genauso 

gehandelt und so Gutes erzielt. Es wird das Kooperationsverbot beschlossen, bis sich die Sportsbar für das 

Verhalten entschuldigt und mit Einsicht Besserung für die Zukunft gelobt. Ähnliches ist bei der Villa am Paradies 

passiert – dort wurde dann ein Rahmenvertrag mit Erfolg geschlossen. 

Für Fragen stehen wir gerne auch im Vorfeld der Sitzungen bereit. 

Mit den besten Grüßen 

Vorsitzender der Fachschaft     HHV 

Florian Rappen      Sebastian Wenig  

 

Stellv. Vorsitzende der Fachschaft     stellv. Vorsitzende 

Sophia Bier      Julia Patitz 
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TOP10 Fahrradstellplätze
Diskussion: RCDS

Antragstext von RCDS:

Liebes Vorstandsteam,

gern möchte ich im Namen des RCDS beantragen, dass wir in der nächsten Sitzung die
Diskussion um die Fahrradstellplätze an der Uni erneut auf die TO setzen und uns damit
befassen. Gibt es schon einen Termin für die kommende StuRa Sitzung?

Beste Grüße,

Leah
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STADT JENA
Bürgermeister
Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt

Stadt Jena • Postfach 10 03 38 • 07703 Jena Besucheradresse: 07743 Jena 
Am Anger 26 

Telefon: 03641 49-5000 
Telefax: 03641 49-5004 
E-Mail: stadtentwicklung@jena.de 

Internet: www.jena.de
RCDS Hochschulgruppe der FSU Jena 
Frau Leah Kanthack Datum: 16.04.2020

Ihre Anfrage zur Stadtratssitzung vom 18.03.2020

Sehr geehrte Frau Dürrbeck,
Sehr geehrte Frau Kanthack,
Sehr geehrter Herr Heizen,

da der Stadtrat am 18.03.2020 nicht mehr tagen konnte, möchte ich Ihre Fragen nun auf 
diesem Weg beantworten.

Zu 1. Wie bewertet der Stadtrat die Radfahrerfreundlichkeit der Stadt Jena in Hinblick 
auf die Ausstattung mit öffentlich überdachten und nicht überdachten Fahrrad
ständern?

Die Stadt Jena hat in den letzten Jahren im Rahmen von Baumaßnahmen im 
Innenstadtbereich (bspw. am Johannisplatz oder Paradiesbahnhof) die Anzahl und die 
Qualität der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder erhöht.

Im Innenstadtbereich sowie an den Bahnhöfen Göschwitz und Jena West gibt es jedoch 
weiterhin überlastetet Abstellanlagen bzw. zu wenige Möglichkeiten Fahrräder sicher 
abzustellen. Hier wird weiter an Lösungsmöglichkeiten, trotz der mannigfaltigen 
Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum, gearbeitet.

Zu 2. Wie schätzt der Stadtrat insbesondere die mangelnde Verfügbarkeit von 
Fahrradständern auf dem Campus der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Ernst-Abbe- 
Platz) ein?

IBAN BIG

■g JENA
-=B LierLICHTSTAOT.

Sparkasse 
Commerzbank AG 
HypoVereinsbank 
Deutsche Bank 
Volksbank

DE72 8305 3030 0000 0005 74 
DE75 8204 0000 0258 9000 00 
DE10 8302 0087 0004 1491 49 
DE47 8207 0000 0390 6666 00 
DE30 8309 4454 0040 6176 04

HELADEF1 JEN
COBADEFFXXX
HYVEDEMM463
DEUTDE8EXXX

GENODEF1RUJ
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und 3. Welche konkreten Maßnahmen zur Entspannung der in Frage Zwei benannten 
Problematik sind vonseiten der Stadt Jena in Planung und welche Lösungsansätze 
wurden bisher diskutiert?

Am Ernst-Abbe-Platz besteht zweifellos ein Defizit an sicheren Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder. Dies haben Zählungen im Jahr 2018 und 2019 ergeben. Da die Friedrich-Schiller- 
Universität bzw. der Freistaat Thüringen hier der größte Flächeneigentümer ist und die 
Nachfrage im Bereich des Ernst-Abbe-Platzes überwiegend durch die Studierenden erzeugt 
wird, ist die Stadt Jena bestrebt gemeinsam mit der Universität nach Lösungsmöglichkeiten 
zu suchen. Dazu sind wir im Gespräch mit dem Bereich Baumanagement der Universität. 
Ziel ist es, schrittweise und abgestimmt die Abstellanlagen am Ernst-Abbe-Platz vor allem 
qualitativ zu verbessern, also auch defekte und qualitativ mangelhafte Abstellmöglichkeit 
(Felgenklemmer) gegen Bügel oder andere sichere Abstellanlagen auszutauschen. Hier sind 
noch Flächenreserven vorhanden.

Perspektivisch muss sicher auch darüber gesprochen werden, wie bei einem steigenden 
Radverkehrsanteil der Bedarf an Abstellanlagen zukünftig gedeckt werden kann. Die Stadt 
Jena geht hier im Damenviertel und an der Lutherstraße bereits den Weg einzelne KFZ- 
Stellplätze umzuwandeln und dort Fahrradparken einzurichten. Inwieweit dies auch im 
unmittelbaren Innenstadtbereich eine Option sein kann, muss in Zukunft diskutiert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Gerlitz
Bürgermeister und Dezernent
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TOP11 Online-Sitzungen
Diskussion & Beschluss: Markus Wolf

Antragstext von Markus Wolf:

Liebe Alle,

wie bereits auf der letzten Sitzung bei den Berichten angekündigt, folgt nun mein Antrag
bezüglich der „Online-Sitzungen“ des Studierendenrates. Ich möchte diesen Top dafür
nutzen, erste Ideen vorzustellen und bestenfalls in der Sitzung positiv abstimmen zu
lassen. Da uns die Corona-Pandemie voraussichtlich noch eine ganze Weile beschäftigen
wird, müssen wir die Möglichkeit einer digitalen Variante, bei welcher vor Ort Sitzungen
nicht mehr nötig sind, etablieren. In der AG haben wir bereits verschiedene Varianten
solcher Umsetzung durchgesprochen und dabei die Vor-, sowie Nachteile gesammelt.

Variante 1

Der Studierendenrat trifft sich zukünftig nur noch digital. Das bedeutet, dass auch nicht
öffentliche Tagesordnungspunkte digital abgehalten werden. Ein Vorschlag wäre hier,
weiterhin den BigBlueButton Server des Studierendenrates zu nutzen und diesen mit einer
technischen Erweiterung zu versehen, so dass geheime und sichere Wahlen abgehalten
werden können. (hierzu kann Felix gerne mehr erzählen)

Variante 2

Eine weitere Variante wäre, dass der Studierendenrat eine Art von hybriden Sitzung
abhält. Bei dieser Variante wäre nur der Vorstand vor Ort und etwaige Bewerberinnen und
Bewerber. Diese können sich dann vor Ort vorstellen und bei Bedarf einer Personaldebatte
den Raum verlassen. Sobald über ein nicht öffentlichen Tagesordnungspunkt diskutiert
werden muss, wird ein zweiter Raum freigeschalten, auf welchen nur MdStuRa Zugriff
haben. Sobald man das abgearbeitet hat, kann man wieder in den öffentlichen Raum
zurückkehren. (Das soll laut Samuel auch in einer anderen Variante möglich sein, indem
man die nicht MdStuRa bspw. in Zoom zurück in den Warteraum „parkt“ und bei Bedarf
wieder dazu schalten kann.)

Da es arge Bedenken bezüglich der Einhaltung der Nicht-Öffentlichkeit gibt, haben wir in
der AG verschiedene Richtlinien erarbeitet, an welche sich die MdStuRa halten müssen.

Richtlinien:

1. Man muss sich bei nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkten allein in einem ge-
schlossenen Raum befinden.

2. Man muss sich über ein Head-Set verbinden, so dass niemand von außen hören kann,
was besprochen wird. (Falls die MdStuRa keine eigenen Kopfhörer zur Verfügung
haben, können diese bereits für kleines Geld durch den StuRa erworben werden)

3 Über die Inhalte dieser nicht öffentlichen Tagesordnungspunkte bleibt, wie gehabt,
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Stillschweigen zu bewahren

-> Diese Richtlinien sollten vor jeder Sitzung an jede/n MdStuRa gesendet werden,
hierbei sollte ein Passus eingepflegt werden, dass die MdStuRa für diese Richtlinien Sorge
zu tragen haben und diese mit besten Wissen und Gewissen umsetzen müssen und dies
mit der Anmeldung der Sitzung bestätigen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, dass vor dem Computer oder mobilen Endgerät
wirklich der/die MdStuRa sitzt, welche/r das Mandat auch innehat, soll vorab an die-
sen MdStuRa ein Passwort übermittelt werden, welches er/sie an die Sitzungsleitung
über die Private Chat Funktion übermittelt. Eine weitere beziehungsweise ergänzende
Möglichkeit wäre, dass die MdStuRa zusätzlich zur Bestätigung zum Beginn der Sitzung
beziehungsweise zum Eintritt ihre Kamera aktivieren müssen, damit die Sitzungsleitung
den/die Gegenüber klar erkennen kann.

PS: Der Beschlusstext ist eine Rohfassung und kann sehr gerne geändert beziehungsweise
angepasst werden! Hierzu könnt ihr mir sehr gerne schreiben.

Liebe Grüße

Markus

Änderungsantrag Gero Reich:

Ersetze den Satz „Um … genutzt“ durch:
„Der Studierendenrat beschließt, so schnell wie möglich, alle künftigen Sitzungen mit
den Tools „BigBlueButton“ und „OpenSlides“durchzuführen oder äquivalenten Program-
mes.“

Beschlusstext:

Der Studierendenrat beschließt die kommenden Sitzungen im Wintersemester 2020/2021
nur noch digital durchzuführen. Um nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte abzustimmen
wird das Programm genutzt. Es obliegt dem Vorstand, welche Variante der
Online Sitzungen dieser wählt.
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